
Abschied in Würde
Ein Hospiz für den Kreis Groß-Gerau

 

Wie können Sie  
uns helfen?



 

Die Hospizstiftung GG – mit Standort mitten im Rhein-Main-Gebiet zwischen  
Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Darmstadt – wurde 2021 gegründet.

Ziel ist es, ein stationäres Hospiz mit angeschlossenem Tageshospiz für den  
Landkreis Groß-Gerau zu realisieren. Ein Hospiz bietet unheilbar Kranken in  
der letzten Lebensphase ein würdevolles und individuelles Betreuungskonzept,  
vergleichbar mit einem hochspezialisierten Pflegeheim. Es ist die Schnittstelle  
zwischen Pflege, Medizin und Familie. Die Menschen werden bestens pflegerisch  
und medizinisch betreut. Angehörige dürfen rund um die Uhr anwesend sein. 

Wir meinen, es lohnt sich, solch eine wichtige Einrichtung, die allen BürgerInnen  
zugute kommen kann, ins Leben zu rufen.

Unterstützt werden Vorstand und Geschäftsstelle der Stiftung durch ein  
Stiftungskuratorium und bislang ca. 50 Ehrenamtliche. Das Kuratorium hat die  
Funktion eines Aufsichtsgremiums und berät den Vorstand. Alle Mitglieder  
arbeiten ehrenamtlich.

Inzwischen ist die Stiftung in der Region gut bekannt und bei den unterschied- 
lichsten Veranstaltungen wurden beachtliche Spendensummen gesammelt.

Zwei Jahre nach Gründung wurde im Herbst 2023 ein passendes Baugrundstück 
gefunden und damit ein erster großer und wichtiger Schritt für das Vorhaben getan. 
Der Bauantrag ist eingereicht und der Baubeginn ist für den Herbst 2025 geplant.

Wir möchten mit dieser Broschüre um aktive Unterstützung bitten und Ihnen dazu 
die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten darstellen. 

Anfang 2027 sollen die ersten Gäste ins Hospiz  
einziehen. Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe!
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt und danken schon vorab für Ihre persönliche 
Unterstützung bei diesem gesellschaftlich relevanten Projekt! Bei Fragen steht  
Ihnen der Vorstand der Stiftung gerne persönlich zur Verfügung. 

Sie erreichen uns unter info@hospiz-gg.de und wir rufen Sie gerne zurück.

Petra Boulannouar und Dr. Harald Braun 
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Wer sind wir?



 

Petra Boulannouar
Vorstandsvorsitzende
Schulleiterin a.D.

Dr. Harald Braun (M.Sc. / MBA)
Stellvertretender Vorsitzender
Palliativmediziner i.R.
Trainer für Medizinethik (AEM) 

Rolf Eckhardt
Schatzmeister, Steuerberater 
Wirtschaftsjurist, LL.M.
Steuerberatung Eckhardt

Dr. Marcus Geist (M.A.)
Schriftführer
Palliativmediziner
Palliative-Care-Team Leuchtturm

Dr. Karl Katzmann
Beisitzer
Facharzt für Neurologie  
und Psychiatrie i.R.

Stiftungsvorstand
ehrenamtlich

Der Standort
Das stationäre Hospiz  

für den Kreis Groß-Gerau  
wird im Groß-Gerauer  

Stadtteil Auf Esch  
entstehen. 
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Sina Senßfelder
Leitung der Geschäftsstelle  
der Hospizstiftung GG 
Diplompädagogin 
Hospizhelferin  
Ich bin gerne persönlich für  
Sie da: 0176 432 72 910 oder 
sina.senssfelder@hospiz-gg.de

Geschäftsstelle
hauptamtlich

Marcus Merkel
Stellvertretender Vorsitzender  

des Stiftungskuratoriums
Bürgermeister der  

Gemeinde Büttelborn

Norbert Kleinle
Vorstandsvorsitzender  

Kreissparkasse Groß-Gerau

Achim Neyer
Geschäftsführer  

GPR Gesundheits- und Pflege- 
zentrum Rüsselsheim

Cornelia Sengling
Koordinatorin Ambulanter Kinder- und 

Jugendhospizdienst Frankfurt

Stiftungskuratorium
ehrenamtlich



Dr. Roxana Sauer
Vorsitzende des Stiftungskuratoriums
Ärztliche Leitung MVZ Kreis Groß-Gerau

Dennis Grieser
Rechtsanwalt, Mediator und  
Bürgermeister a.D. der Stadt Rüsselsheim am Main

Matthias Martiné
Vorstand der  
Volksbank Darmstadt Mainz eG

Sabine Renth
Ehrenmitglied  
Rüsselsheimer Hospizhilfe e.V.

Thomas Will
Landrat des Kreises Groß-Gerau



Ein stationäres Hospiz bietet schwerstkranken Menschen am Lebensende einen Ort, 
an dem sie bis zuletzt würdevoll leben können. Es ist vergleichbar mit einem hochspe-
zialisierten Pflegeheim, in welchem in der Regel 8 bis 16 Gäste in privater Atmosphäre 
optimal versorgt werden. 

Neben der fachlichen und medizinischen Pflege bietet ein Hospiz Raum für alle Bedürf-
nisse und Gefühle, die das Abschiednehmen mit sich bringt. Mit verständnisvoller Be-
gleitung oder Verständnis für das Insichgehen. Ein Team aus Pflegefachkräften, Ärzten, 
Therapeuten und Psychologen der verschiedenen Fachrichtungen wird dabei durch 
Mitglieder ambulanter Hospizvereine und anderen ehrenamtlich engagierten Menschen 
unterstützt. 

Für alle ist es oberstes Ziel, den Gästen soweit  
wie noch möglich Lebensgewohnheiten, Würde und  
Autonomie zu erhalten. Angehörige finden im  
Hospiz  Trost und professionelle Beratung, damit  
sie genügend Kraft schöpfen, um für ihre Lieben  
da zu sein.

Ein würdevoller Ort für den letzten Weg

Kosten sollten in dieser schwierigen 
Zeit kein Thema sein – und sind es 

auch nahezu nicht: Stationäre Hospiz-
versorgung wird zu 95 Prozent von 

der Kranken- und Pflegekasse über-
nommen. Die verbleibenden  

5 Prozent muss das Hospiz jedes  
Jahr über Spendengelder  

aufbringen. 

5%



Große Taten brauchen  
tatkräftige Unterstützung

Spenden Sie Zuversicht & Trost

Wünschen Sie sich  
Spenden für die Hospiz-
stiftung zum Geburtstag

1

Bitten Sie um Spenden 
statt Blumen bei Beerdi-
gungen

4

Spenden Sie im Rahmen  
eines privaten oder  
betrieblichen Jubiläums

2

Werden Sie FörderIn  
der Hospizstiftung durch  
regelmäßige Spenden

5

Spenden Sie zu Weihnachten 
im Namen Ihrer KundInnen 
und GeschäftspartnerInnen

3

Unterstützen Sie die  
Hospizstiftung ehren-
amtlich 

6

/ Beispiele

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ZEIGEN WIR IHNEN  
WEITERE MÖGLICHKEITEN, UNS BEI UNSERER  
WICHTIGEN ARBEIT ZU UNTERSTÜTZEN.

  Sprechen Sie uns gerne an.  
 Wir  freuen uns über  jede Unterstützung.
info@hospizstiftung-gg.de
Oder rufen Sie an: Sina Senßfelder > Telefon 0176 43 27 29 10



Testamentsspende

Was bleibt am Ende meines Lebens, was geschieht  
mit meinem Nachlass, wer kümmert sich um das,  
was mir zeitlebens lieb und wichtig war? 

Und wer erledigt die letzten Formalitäten  
in meinem Sinne?

Was wäre, wenn Sie mit Ihrem Vermögen,  
Ihrer Immobilie, Ihrem Nachlass etwas  
Sinnvolles und Bleibendes tun könnten?

Diese und ähnliche Fragen stellen wir uns alle  
irgendwann einmal. 

In einem persönlichen Gespräch lernen Sie uns kennen und wir besprechen  
mit Ihnen vertraulich, wie Sie mit Ihrem Nachlass Gutes tun können. Wir haben viel 
Erfahrung im Bereich Nachlassverwaltung, uns stehen Ärzte, Rechtsanwälte, Notare 
und Steuerberater zur Seite. 

Die Hospizstiftung GG hat bereits einige Testamentsspenden entgegennehmen  
dürfen und damit ein wichtiges gesellschaftliches Projekt weiter entwickeln können.

Mit jedem Nachlass wird das Vorhaben stationäres Hospiz langfristig gesichert.  
Sie können entscheiden, ob Ihre Spende die tägliche Arbeit der Hospizstiftung unter- 
stützen oder dem Stiftungskapital zufließen soll.

Ihr Nachlass kann so langfristig die Finanzierung der stationären und ambulanten 
Hospizarbeit der Stiftung sichern.



Vererben an die Hospizstiftung GG

DABEI SOLLTEN SIE EINIGES BEACHTEN:

Um Ihr Vermögen – oder Teile Ihres Vermögens – an eine Stiftung zu vererben, ist ein 
Testament oder ein Erbvertrag erforderlich. Dort ist auf eine sehr genaue Formulierung 
zu achten. Wenn Sie selbst vor dem Tod entscheiden möchten, an welche Stiftung das 
Erbe übertragen werden soll, muss die Stiftung namentlich erwähnt werden.

Ein Testament kann handschriftlich oder beim Notar erstellt werden. Ein handschriftliches 
Testament sollte am besten beim zuständigen Amtsgericht hinterlegt werden, damit es 
nicht verloren gehen kann. Notarielle Testamente werden generell beim Amtsgericht 
hinterlegt und beim zentralen Testamentsregister in Berlin gemeldet. 

Bei der Einsetzung einer Stiftung als Erbe des gesamten Vermögens ist zu beachten, dass 
zum Erbe nicht nur das Vermögen gehört, sondern auch eventuelle Schulden. Neben 
dieser Möglichkeit können aber auch Teile des Nachlasses mit einem sogenannten Ver-
mächtnis einer Stiftung übertragen werden, z. B. das Guthaben auf einem bestimmten 
Konto, ein wertvoller Kunstgegenstand oder auch eine Wohnung oder ein Haus.

An eine Stiftung vererben können nicht nur Erblasser, die über keine Nachkommen  
verfügen. Auch bei gesetzlicher Erbfolge kann der Teil des Vermögens, der über den 
Pflichtteil der Angehörigen hinausgeht, an eine Stiftung vererbt werden. 

Bei unserer Stiftung entfällt die Erbschaftssteuer, die beim regulären Erbe fällig würde.

Sie möchten, dass ihr Vermögen einem guten Zweck 
dient, oftmals gerade im Zusammenhang mit der Frage 
der Gestaltung des eigenen Erbes. Sie möchten nach 
Ihrem Tod etwas Gutes tun und entscheiden sich für 
das Vererben an unsere Stiftung. 

Wir haben bereits Erfahrungen 
mit Erbschaften gemacht  
und reden gerne mit Ihnen.  
Melden Sie sich bei uns.



Stifterdarlehen

Gutes tun mit Geld-zurück-Garantie

WAS IST EIN STIFTERDARLEHEN?

>	� Sie verfügen über einen größeren Geldbetrag und würden damit  
gerne den Bau des stationären Hospizes unterstützen.

>	� Sie sind sich jedoch nicht sicher, ob Sie das Geld zu einem späteren  
Zeitpunkt für Ihre eigene Absicherung benötigen.

SO FUNKTIONIERT DAS STIFTERDARLEHEN

>	� Nach Abschluss eines schriftlichen Vertrages mit uns stellen Sie  
der Hospizstiftung GG das Geld leihweise – als zinsloses Darlehen –  
zur Verfügung. Die Rückzahlung an Sie wird abgesichert durch eine  
Bankbürgschaft.

>	� So arbeitet Ihr Geld und tut Gutes. Die Zinsen fließen zu 100 % direkt  
in unser Hospiz-Projekt – ohne Abzug von Steuern, denn als gemein- 
nützige Stiftung sind wir von der Kapitalertragssteuer befreit.

>	� Falls Sie Ihr eingesetztes Guthaben im Laufe der Zeit benötigen,  
können Sie das Darlehen mit einer vertraglich vereinbarten Frist  
kündigen und erhalten die volle Summe zurück. 



Gutes tun mit Geld-zurück-Garantie VORTEILE FÜR SIE:

>	� Sie übertragen im Gegensatz zu einer Spende oder Zustiftung die Geldsumme  
nicht endgültig.

>	� Rücklagen für unvorhergesehene Vorkommnisse im Alter bleiben erhalten.

>	� Sie zahlen keine Kapitalertragssteuer für die erwirtschafteten Zinsen.

>	� Kein Risiko – Sie erhalten die geliehene Summe im Fall von Kündigung oder  
Zeitablauf in vollem Umfang zurück.

>	� Auf Wunsch können Sie das Darlehen später in eine Zustiftung umwandeln  
oder im Todesfall an uns übertragen.

Wir beraten Sie gern !



Kondolenzspende

KONDOLENZSPENDE, AUCH TRAUERSPENDE GENANNT, MEINT EINE  
SPENDE IM RAHMEN EINES TRAUERFALLES ODER EINER BEERDIGUNG.

In der Zeit der Trauer wünschen wir uns häufig, etwas tun zu können, das im Sinne des 
Verstorbenen gewesen wäre und über dessen Tod hinauswirkt. Eine Kondolenzspende 
kann helfen, im Namen des Verstorbenen Gutes zu bewirken.

Mit einer Kondolenzspende zugunsten der Hospizstiftung GG helfen Sie, dass das Hos-
piz im Landkreis Groß-Gerau gebaut und unsere Hospizarbeit aufrecht erhalten werden 
kann – denn wir müssen fünf Prozent unserer Ausgaben durch Spenden finanzieren. 

Selbstverständlich sind 
wir bei allen Fragen  
zur Kondolenzspende 
persönlich für Sie da.

DER TEXT EINER TRAUERANZEIGE  
MIT SPENDENAUFFORDERUNG  
KÖNNTE WIE FOLGT AUSSEHEN:

Im Sinne des / der Verstorbenen bitten wir um 
eine Spende für die Hospizstiftung GG auf das 
Konto bei 

der Kreissparkasse Groß-Gerau  
Kontonummer DE72 5085 2553 0016 1373 33 

oder 

der Volksbank Darmstadt Mainz eG  
Kontonummer DE30 5519 0000 0681 2970 16 

unter Angabe des Spendenstichwortes:  
Name des /der Verstorbenen.

Sie können gerne nach der Beerdigung die  
Gesamtsumme der Spenden erfragen.  
Die Beträge der Einzelspenden und Namen  
dürfen wir Ihnen aus Datenschutzgründen  
nicht mitteilen.

In Ihrem Leben bewegen Sie viel, spenden Hoffnung,  
Liebe und hinterlassen Spuren in den Herzen Ihrer Lieben.



Spenden und Schenken

In Ihrem Leben bewegen Sie viel, spenden Hoffnung,  
Liebe und hinterlassen Spuren in den Herzen Ihrer Lieben.

Mit einer Spende können Sie ganz Wesentliches  
in unserer Region verändern und Menschen auf ihrem  
letzten Weg unterstützen.

Spenden an uns sind steuerlich  
wirksam. Sie können bis zu 20 % Ihres 
Einkommens als Spende steuerlich  
geltend machen (und wenn Sie in 
einem Jahr mehr gespendet haben, 
können Sie den Überschuss auf das 
nächste Jahr vortragen lassen).

Bei Spenden bis zu 300 Euro ist keine  
formale Zuwendungsbescheinigung 
durch uns notwendig. Bei Spenden 
über 300 Euro erstellen wir automa-
tisch eine Zuwendungsbescheinigung 
und übersenden Ihnen diese innerhalb  
der folgenden zwei Monate.

Bei Spenden zu unserem zu erhalten-
den Vermögen (Vermögensstock nennt 
das die Amtssprache) können bis zu 
einer Millionen Euro bei Alleinstehen-
den und bis zu zwei Millionen Euro bei 
zusammen veranlagten Paaren geltend 
gemacht werden.

Sie können uns nicht nur Geld  
spenden. So bekamen wir vor Kurzem 
eine Drei-Zimmer-Neubauwohnung  
geschenkt, die wir nun vermieten  
und die Einnahmen für den Bau des 
Hospizes verwenden.



Aktiv mitmachen!

 

Wir haben eine Unterstützergruppe mit ungefähr 50 Menschen. Von denen treffen  
sich ungefähr die Hälfte einmal im Monat online und 3 bis 4 mal im Jahr bei einer  
Präsenzveranstaltung. Es gibt eine Architektengruppe (vier Mitglieder) und eine  
Marketinggruppe mit ungefähr zehn Mitgliedern. Einzelne Menschen kümmern  
sich um Pressearbeit, Grafik und Broschüren oder helfen bei der Büroarbeit (z.B.  
Organisation von Spendenquittungen). Das spart der Stiftung sehr viel Geld.

Und dennoch brauchen wir mehr Hilfe. Stände bei Märkten organisieren, die Stiftung 
bei Einladungen vertreten, Spendendosen einsammeln, neue Ideen einbringen – um 
nur einige Themen zu nennen. Die Stiftung muss in der Öffentlichkeit präsent sein und 
dabei können Sie helfen.

Bitte melden Sie sich bei uns. Sie werden nur das tun, 
was Sie sich zutrauen, wir werfen Sie nicht ins kalte 
Wasser.

Sie können uns auch durch Taten helfen. 
Schenken Sie Zeit, Kontakte und Ideen.



 

IMPRESSUM  //  Verantwortlich ist die Hospizstiftung GG, Am Kastell 4, 64521 Groß-Gerau,  
Vorsitzende Petra Boulannouar, info@hospiz-gg.de  //  Fotos: Motiv Kerzen © Mike Labrum,  
unsplash  //  Motiv Unterschrift © Scott Graham, unsplash  //  Motiv Herz schenken ©  
Kelly Sikkema, unsplash  //  Alle anderen Motive © Hospizstiftung GG

Vielen Dank für Ihr Interesse  
an der Hospizstiftung GG.  
Werden Sie aktiv und unter- 
stützen Sie das Projekt!



 

 

SPENDENKONTEN 

KONTOINHABER Hospizstiftung GG 

BANK	 Kreissparkasse Groß-Gerau 
IBAN	 DE72 5085 2553 0016 1373 33

BANK	 Volksbank Darmstadt Mainz eG 
IBAN	 DE30 5519 0000 0681 2970 16
 
VIA PAYPAL paypal@hospiz-gg.de

Spenden Sie
Zuversicht &

Trost

1. Wünschen Sie sich  
Spenden für die Hospiz-
stiftung zum Geburtstag 2. Spenden Sie im Rahmen  

eines privaten oder  
betrieblichen Jubiläums

3.
Spenden Sie zu Weih-
nachten im Namen 
Ihrer Kunden und Ge-
schäftspartner

5. Werden Sie Fördermit-
glied der Hospizstiftung

4. Bitten Sie um Spen- 
den statt Blumen bei 
Beerdigungen

Via PayPal:

paypal@hospiz-gg.de

Hospizstiftung GG 
IBAN DE81 5089 0000 0068 1297 02  
Volksbank Groß-Gerau

Hospizstiftung GG 
IBAN DE72 5085 2553 0016 1373 33  
Kreissparkasse GG

Per Überweisung:

Wir 
auf Sie

Unsere Mission ist wertvoll, denn nur 
wenig ist so wichtig wie die Erhaltung 
von Würde und Menschlichkeit in 
schwierigster Lebensphase. Nach bis-
herigem Planungsstand brauchen wir 
für das Hospiz eine Summe von 

Diese Summe ermöglicht:

• Den Bau eines passenden Gebäudes
• Eine bedarfsgerechte Ausstattung
• Das Anstellen von Fachpersonal 
• Die Deckung der Betriebskosten 
• Werbung für weitere Spenden

bauen

10 Mio. Euro

Ihre Spende ist das  
Fundament

Hospizstiftung GG  •  Am Kastell 4  •  64521 Groß-Gerau
Vorsitzende Petra Boulannouar  •  info@hospiz-gg.de

Sina Senßfelder, Leitung der Geschäftsstelle,  
ist gerne persönlich für Sie da: 0176 432 72 910 oder 
sina.senssfelder@hospiz-gg.de

www.hospiz-gg.de

Danke 
für Ihre 

Hilfe !


